
Ausfüllhinweise zum Antrag 
 

 Beantragte Kredite: 
Sie können das beantragte LfA-Kreditprogramm in Kurzform angeben oder eine Programm-Nr. (siehe jeweiliges 
Programm-Merkblatt) verwenden. Bei den beantragten Kreditbeträgen sowie generell im Antrag bitten wir um die 
Angabe in Tausend Euro (TEUR). Bei Bedarf kann die Angabe des Kreditbetrages unter Nr. 1 mit bis zu drei 
Nachkommastellen erfolgen. Alle übrigen Beträge bitten wir zu runden. In den Feldern Laufzeit, Freijahre und Dauer 
der Zinsbindung bitte nur Kombinationen angeben, die nach dem jeweiligen Programm vorgesehen sind. Nähere 
Informationen hierzu finden Sie in der Konditionenübersicht. 

Wird eine Bürgschaft beantragt, mit der kein LfA-Programmkredit verbürgt werden soll, ist der zu verbürgende Kredit 
näher zu bezeichnen. Dabei ist anzugeben, ob es sich um einen Investitions-, einen Betriebsmittel- oder einen 
Avalkredit handelt. Hierzu kann auch der nachstehende Schlüssel verwendet werden: FK0 = Fremdkredit Investition; 
FK1 = Fremdkredit Betriebsmittel, FK2 = Fremdkredit Aval. 
 

 Risikoentlastung: Bei HaftungPlus-Fällen ist hier der im jeweiligen Programm vorgesehene Freistellungssatz und 
bei Bürgschaften bzw. Auftragsgarantien die prozentuale Höhe der beantragten Ausfallbürgschaft/-garantie anzuge-
ben. Einen Überblick über die bei Risikofällen zusätzlich einzureichenden Unterlagen gibt das Merkblatt 
„Antragsunterlagen“. 

 
 Antragsteller, Inhaber/Gesellschafter/Mithafter, Angaben zum Unternehmen: 

Antragstellung durch Gründer und Freiberufler:  

Unter Nr. 2 ist der Antragsteller einzutragen. Ein Unternehmen, das der Antragsteller (mit)gründet, an dem er sich 
beteiligt oder das er übernimmt, ist unter Nr. 4.4 anzugeben.  

Sonderfall: Wenn der Antragsteller eine Besitz- und eine Betriebsfirma gründet, übernimmt bzw. sich an beiden betei-
ligt, bitten wir um folgende Angaben: Antragsteller unter Nr. 2, Besitzfirma unter Nr. 3 und Betriebsfirma unter Nr. 4.4. 

Bei Vorhaben mit mehreren Antragstellern ist es erforderlich, dass jeder Antragsteller einen gesonderten Antrag stellt. 
In diesen Fällen bitten wir Sie, in jedem Antrag im Feld „Vorhabensbeschreibung“ (Nr. 4.2) einen Hinweis auf die 
übrigen Antragsteller zu diesem Vorhaben aufzunehmen. 

Antragstellung durch Unternehmen:  

Unter Nr. 2 ist das antragstellende Unternehmen einzutragen. Im letzten Datenfeld unter Nr. 3 bitte immer die 
Anzahl der tätigen Gesellschafter ab 15 % Beteiligungsquote angeben. Bei Beteiligungen oder Übernahmen ist 
das Unternehmen, an dem sich der Antragsteller beteiligt oder das er übernimmt, unter Nr. 4.4 aufzuführen.  

Nähere Angaben zum Inhaber bzw. Gesellschafter des antragstellenden Unternehmens sind wie folgt erforderlich 
(unter Nr. 3, bei mehreren Gesellschaftern ggf. zusätzlich in der Anlage „Besitz- und Beteiligungsverhältnisse“):  

 Keine LfA-Risikoübernahme, 
LfA-Gesamtobligo*) bis 250.000 EUR LfA-Gesamtobligo*) über 250.000 EUR 

Einzelfirmen Inhaber 

Personengesellschaften (z. B. OHG, GbR) Alle Gesellschafter (unabhängig von der Beteiligungsquote) 

Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH, AG) Nur Mehrheitsgesellschafter 
(Beteiligungsquote über 50 %) 

Gesellschafter ab einer 
Beteiligungsquote von 25 % 

*) Summe des im Einzelfall bereits bestehenden Risikos und des neu zu übernehmenden Risikos für die LfA (z. B. aus Haftungsfrei-
 stellungen, Bürgschaften, Garantien), und zwar unter Berücksichtigung aller Gesellschafter und der Gesellschaft selbst. 
 
Handelt es sich bei Gesellschaftern um keine natürlichen Personen, bitten wir auch deren Gesellschafter wie oben 
anzugeben (über die Anlage „Besitz- und Beteiligungsverhältnisse“). Eine weitere Darstellung ist nicht notwendig, d. h. 
maximal sind Gesellschafter der Gesellschafter zu nennen, auch wenn diese keine natürlichen Personen sind.  

Für nachstehende Sonderfälle ist Folgendes zu beachten: 

• Im Fall einer KG ist der Komplementär (Vollhafter) unter Nr. 3 und ggf. ein Mehrheitskommanditist (mit mehr als 
50 % Beteiligungsquote) in der Anlage „Besitz- und Beteiligungsverhältnisse“ aufzuführen. 

• Bei einer GmbH & Co. KG oder ähnlichen Rechtsformen sind unter Nr. 3 die Komplementär GmbH und in der 
Anlage „Besitz- und Beteiligungsverhältnisse“ deren Gesellschafter anzugeben (nach dem obigen Schema für 
Kapitalgesellschaften). Ein evtl. vorhandener Mehrheitskommanditist ist ebenfalls über die Anlage aufzuführen. 

• Bei einer KGaA ist der persönlich haftende Gesellschafter unter Nr. 3 einzutragen (weitere persönlich haftende 
Gesellschafter sind ggf. in der Anlage „Besitz- und Beteiligungsverhältnisse“ anzugeben). 

• Sieht ein Programm bei Betriebsaufspaltungen vor, dass Besitz- und Betriebsfirma als Gesamtschuldner für 
ein Darlehen haften, ist unter Nr. 2 der antragstellende Investor einzutragen, d. h. in der Regel die Besitzfirma. Die 
Betriebsfirma ist unter Nr. 3 aufzuführen. Die Gesellschafter von Besitz- und Betriebsfirma sind über die Anlage 
„Besitz- und Beteiligungsverhältnisse“ anzugeben, und zwar nach dem oben dargestellten Verfahren.  

• Übernimmt das antragstellende Unternehmen eine Besitz- und eine Betriebsfirma bzw. beteiligt sich an beiden, 
bitten wir um folgende Angaben: Antragsteller unter Nr. 2, Besitzfirma unter Nr. 3 und Betriebsfirma unter Nr. 4.4. 
Inhaber/Gesellschafter des antragstellenden Unternehmens in der Anlage „Besitz- und Beteiligungsverhältnisse“. 
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Rechtsformschlüssel: 
2 = Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR); 3 = Offene Handelsgesellschaft (OHG); 4 = Kommanditgesellschaft (KG);  
5 = GmbH; 6 = GmbH & Co. KG; 7 = eingetragene Genossenschaft (e.G.); 8 = Aktiengesellschaft (AG); 9 = eingetra-
gener Verein (e.V.); 10 = Partnerschaftsgesellschaft; 11 = Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG); 12 = Ein-
zelperson; 13 = Einzelfirma; 14 = eingetragene Kaufleute; 99 = Sonstige. 
 

 NACE-Code: Tragen Sie hier bitte - soweit bekannt - den NACE-Code Ihrer überwiegenden Branche ein. Außerdem 
ist im nebenstehenden Feld auch die genaue Bezeichnung der Branche anzugeben.  

 
 Vorhabensbeschreibung: Hier bitten wir um eine Kurzbeschreibung des geplanten Vorhabens. Hinweise zu den 

erforderlichen Angaben enthalten die jeweiligen Programm-Merkblätter. Generell ist zu beachten, dass Zahlungen 
zwischen Eheleuten, Eltern und Kindern in den Darlehensprogrammen nicht finanzierbar sind. Bei Vorhaben des 
Hotel- und Gaststättengewerbes sind zusätzlich geplante Betten anzugeben. Bei Umweltschutzvorhaben bitte Umwelt-
schutzeffekt darstellen. Kfz bitte näher bezeichnen (inkl. Wertangabe). 

 
7 Arbeitsplätze: Bitte geben Sie hier die Anzahl aller Beschäftigten (inklusive aller Teilzeitbeschäftigten und aller 

Auszubildenden) an. Dabei gilt: Jede Person zählt als 1 Beschäftigter (auch Teilzeitbeschäftigte). 
 
8 Investitionsplan: Soweit in den Programm-Merkblättern nicht ausdrücklich anders erwähnt, geben Sie hier bitte nur 

den auf den Antragsteller entfallenden Anteil der Investitionskosten an (ggf. Anlage). 
 
 Finanzierungsplan: Unter „Sonstige öffentliche Mittel“ weisen Sie bitte - sofern beantragt - Kredite der KfW (ein-

schließlich Eigenmittelprogramme), Investitionszuschüsse aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" (GA-Zuschuss), Investitionszulagen oder sonstige „öffentliche Mittel“ jeweils mit einer 
kurzen Bezeichnung und der Höhe aus (ggf. erwartete Höhe). Dabei ist kenntlich zu machen, ob es sich bei den 
öffentlichen Mitteln um eine Zulage/einen Zuschuss oder einen Kredit handelt. Reichen die vorhandenen Zeilen nicht 
aus, können weitere öffentliche Mittel in der Zeile unter „Sonstige Mittel“ angegeben werden, wobei diese als 
öffentliche Mittel zu kennzeichnen sind. Keinesfalls dürfen öffentliche Mittel in den Bankkrediten enthalten sein.  

 
 Eigenkapital: Hier ist das Eigenkapital bzw. das Minuskapital gemäß der Bilanz einzutragen (Minuskapital bitte mit 

negativem Vorzeichen angeben sowie in Tz. 9.5 aufzeigen, wie dieses ausgeglichen wird). 
 
 Vorhabensbeginn: Eine Verletzung des Vorhabensbeginns liegt nicht vor, wenn vor dem tatsächlichen Beginn des 

Vorhabens ein sich hierauf beziehendes konkretes Kreditgespräch bei der Hausbank dokumentiert ist.  
 
 KMU-Kriterien: Hier ist anzugeben, ob es sich bei dem antragstellenden Unternehmen um ein kleines bzw. mittleres 

Unternehmen (KMU) im Sinne der EU-Definition handelt. Bitte beachten Sie die Regelungen in unserem Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“ sowie in unserem Informationsblatt „KMU-Definition“. 

 
 Schlüssel für LfA/KfW-Bonitätsklasse: 

 1= ausgezeichnet; 2 = sehr gut; 3 = gut; 4 = befriedigend; 5 = noch befriedigend; 6 = ausreichend; 7 = noch ausreichend; 
 Grundlage für die Einstufung ist die verbale Beschreibung der LfA/KfW-Bonitätsklassen. 

 
 Werthaltige Besicherung in %: Bei der Ermittlung der werthaltigen Besicherung in Prozent ist grundsätzlich der 

Besicherungswert anzugeben, der sich nach Durchführung der vorgesehenen Besicherung einschließlich aller 
öffentlichen Risikoübernahmen ergibt. Nicht besicherungsrelevant sind Haftungsfreistellungen: Aufgrund der Risiko-
teilung zwischen der Hausbank und der LfA darf hier die Risikoentlastung der Hausbank infolge der Haftungsfrei-
stellung nicht in die Angabe zur werthaltigen Besicherung eingehen. 

 
 Ggf. weitere Erläuterungen: Sofern die Übernahme einer Bürgschaft beantragt wird und der Antragsteller mit 

einem bilanzbasierten Ratingverfahren bewertet wurde, ist hier anzugeben: „In der für den Antragsteller ermittelten 
Ratingkategorie beträgt die Obergrenze der Einjahres-Ausfallwahrscheinlichkeiten: xx,xx %.“ (Angaben mit mind. zwei 
Nachkommastellen). Bei Bürgschaftsanträgen, bei denen der Antragsteller nicht mit einem bilanzbasierten 
Ratingverfahren bewertet wurde, ist dieses Textfeld wie folgt zu befüllen: „Es ist kein bilanzbasiertes Ratingverfahren 
zur Anwendung gekommen.“ Die Ermittlung des Beihilfewerts kann in diesem Falle nur nach der De-minimis-
Pauschalregelung erfolgen. 

 
 Durchleitendes Zentralinstitut: Im Sparkassen- und Genossenschaftsbereich ist hier das durchleitende Zentral-

institut einzutragen.  
 

De-minimis-Erklärung: Sie ist bei einer Förderung auf De-minimis-Basis auszufüllen. Eine Übersicht über die 
aktuellen De-minimis-Programme der LfA ist dem Merkblatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und 
Definitionen“ zu entnehmen. 
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